
 
Vertrag  

betreffend die Bestellung des Tickets Bergbahn Unlimited   
gemäß Vertragsbedingungen der OK-Bergbahnen, Fassung Juli 2025 

 

abgeschlossen zwischen  

     
Vermieterbetrieb Kunde :         Betreiber  

 
 

Betriebsnummer:  .  

Straße: .... ..  

PLZ/Ort:  .    
 

Rechnungsanschrift, falls abweichend: ..  

Straße: .  

PLZ/Ort:  

                                                                                                                      
und den OK-Bergbahnen, das sind die Fellhornbahn GmbH, die Nebelhornbahn AG, die Oberstdorfer Bergbahn AG, 
die Kleinwalsertaler Bergbahn AG, die Skiliftgesellschaft links der Breitach GmbH & Co KG und die Riezler GmbH (alle 
6 OK-Bergbahnen  
und die Fellhornbahn GmbH, jeweils einzeln, als bevollmächtigte Vertreter, 

wie folgt: 

Der Kunde bestellt und bezieht hiermit rechtsverbindlich das Ticket Bergbahn Unlimited der OK-Bergbahnen zu den 
Konditionen und Bedingungen gem. Vertragsbedingungen der OK-Bergbahnen, Fassung Juli 2025, welche einen 
integrierenden Bestandteil dieses Vertrages darstellen.  

Gültige Vertragsdauer:                   1 Vertragsjahr    

Ein Vertragsjahr entspricht jeweils dem Zeitraum vom 01.12. eines Jahres bis zum 15.04. des übernächsten Jahres 
(also z.B. 01.12.2025 bis 15.04.2027). Die Parteien halten einvernehmlich fest, dass das Bergbahnticket Unlimited 
nicht zu einer Nutzung des Angebots der OK-Bergbahnen während der Wintersaison berechtigt. 
Vertragsgegenständlich ist lediglich eine Nutzung des Sommerangebots sowie eine ganzjährige 
Bergbahnpartnerschaft. 



Gesamtpreis Bergbahnticket Unlimited = (Bettenbetrag + Übernachtungsbetrag) + USt

Bettenbetrag = ______gemeldete Gästebetten   x  Bettenpreis  

Übernachtungsbetrag = gemeldete Übernachtungen (ab dem 14. Lebensjahr)   x  Übernachtungspreis  

Die für den Bettenbetrag maßgebliche Anzahl der gemeldeten Betten (ohne Berücksichtigung von Zustellbetten und 
Ausziehcouchen, die ausschließlich von Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr belegt 
werden) beträgt: 

 

Der Vertragspartner versichert, dass diese Bettenanzahl auch der Anzahl der vom jeweiligen Kunden beim Tourismusbüro Oberstdorf oder bei 
der Gemeinde Mittelberg, je nach Betriebsstandort des Kunden, gemeldeten Betten entspricht (ohne Berücksichtigung von Zustellbetten und 
Ausziehcouchen, die ausschließlich von Kindern und Jugendlichen belegt werden). Die OK-Bergbahnen behalten sich das Recht auf Nachfrage 
und Kontrolle bei den Tourismusbehörden vor. 

Die Details betreffend die Berechnung und Abbuchung der Preise ergeben sich aus den Vertragsbedingungen.  

Für den Sommer 2026 gelten folgende Preise: 

 

Der Unterzeichner versichert, sowohl zum Vertragsabschluss als auch zur Erteilung der vereinbarten 
Bankeinzugsermächtigung befugt zu sein.  

Ort, Datum                                                               Stempel und Unterschrift  


